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Eine vergleichende, geschichtliche Betrachtung

Völker sind Bäumen vergleichbar, die Wurzeln

schlagen, fruchtbehangene Aeste treiben,
wachsen, altern und vergehen. An ihren Früchten
soll man sie erkennen, d. h. an all den geistigen
und materiellen Werten, die sie als ihre eigene,
besondere Kultur hervorzubringen vermögen.
Greifen wir nun aus dem komplizierten Geäst
des kulturellen Lebens Hollands einen einzelnen
Zweig, z. B. das Anstaltswesen, heraus, so muss
auch dieser als etwas Gewordenes, Gewachsenes
betrachtet, im Zusammenhang mit der allgemeinen
Geschichte verstanden werden. Ohne Kenntnis
der Geschichte eines Landes bleibt unser
Verständnis für dessen Einrichtungen an der
Oberfläche haften. Es soll in den folgenden Zeilen
nun versucht werden, anhand eines kurzen
Rückblickes auf die Vergangenheit der Schweiz und
Hollands das Gemeinsame und das Trennende
klar hervortreten zu lassen.

Es sind vorerst die beiden Begriffe Niederlande
und Holland abzuklären. Unter «Niederlande»
verstand man bis über die Mitte des 16. Jahrhunderts

hinaus die Gesamtheit des heutigen
niederländischen und belgischen Staatsgebietes. Daher
sind unter den niederländischen Musikern und
Malern des Mittelalters die belgischen Meister
inbegriffen. Nach und nach vollzog sich die Trennung

in die eigentlichen Niederlande und
Belgien. Vorübergehend wieder vereinigt waren
beide Länder als «Königreich der Vereinigten
Niederlande» von 1815 bis 1830. Der Name «Holland»

ist doppeldeutig. Er war früher bloss ein
Provinzname. Die Bezeichnung Holland gilt heute
sowohl für das ganze niederländische Territorium
(ohne Belgien) als auch für dessen Provinzen
Südholland und Nordholland.

Schon zu Cäsars Zeiten waren die Niederlande
von meist germanischen Völkern bewohnt: Bataver,

Friesen und Sachsen. Während von den erste-
ren bald nur noch der Name übrig bleibt, hören
wir später von der Unterwerfung der Friesen und
Sachsen durch Karl den Grossen. Damit werden
die Niederlande ein Bestandteil des grossen
Karolingerreiches. Als Karls Enkel im Jahre 843 das
Reich in West-, Ost- und Mittelfranken aufteilten,
kamen die Niederlande und das westlich der Aare
bis zur Grimsel gelegene Gebiet einschliesslich
des Wallis zu Mittelfranken (Lotharingia). Schon
870 erfolgte eine neue Teilung: Mittelfranken
schied aus, die Niederlande und die Schweiz wurden

Bestandteile des deutschen Reiches (Ostfranken).

Der Inhalt der Geschichte beider Länder
ist nun fürs erste die Loslösung zweier kleiner
verwandter Nationen vom deutschen Reichsverband

und dann ihre Entwicklung zu freien
Staatsgebilden auf demokratischer Grundlage. Zu einer
Vereinigung der Kräfte gegen das Reich kommt
es nicht, beide Länder gehen getrennt vor. Die
Schweiz, militärisch als Alpenland begünstigt und
als wirtschaftlich armes Land weniger begehrenswert,

erwirbt sich bereits 1499 die Selbständigkeit,
in einem Moment also, als in den Niederlanden der
Befreiungskampf noch gar nicht angefangen hatte.
Dort hatten es die burgundischen Herzoge Philipp
der Gute und sein Sohn Karl der Kühne verstanden,

sich die blühenden Provinzen vom Reich als
Lehen zu sichern. Der Ausgang des Krieges
zwischen den Eidgenossen und Karl dem Kühnen,
dem letzten Burgunder Herzog, hatte aber für die
Niederlande nicht deren Reichsunmittelbarkeit zur
Folge: Maximilian I., der damalige deutsche Kaiser,

ein Habsburger, nahm sie für die eigene Haus-
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